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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Herbstsession 2022 bereinigte das Parlament die Änderung des
Finanzhaushaltgesetzes zum Abbau der coronabedingten Verschuldung. Bei der ersten
Beratung im Ständerat lagen ähnliche Anträge vor wie zuvor bei der Beratung im Erstrat.
Jedoch hatte sich die Ausgangslage verändert: Während der Bundesrat und auch der
Nationalrat bei seiner Erstberatung davon ausgegangen waren, die ausserordentlichen
Ausschüttungen der SNB für den Covid-19-Schuldenabbau verwenden zu können, hatte
der Bundesrat in der Zwischenzeit als Antwort auf eine Frage von Gerhard Andrey (gp,
FR) bekannt gegeben, dass Bund und Kantone gemäss den vorläufigen, bis Juni 2022
vorliegenden Zahlen von der SNB am Ende des Jahres weder den Grundbetrag noch
Zusatzausschüttungen erhalten würden – diese Zahlen könnten sich aber bis Ende Jahr
durchaus noch ändern, wie der Bundesrat betont hatte. Die FK-SR rechnete in der
Folge jedoch nicht mehr mit den entsprechenden Geldern, was die Dauer des
Schuldenabbaus deutlich verlängern würde, wie verschiedene Sprechende betonten.
Dennoch beabsichtigte die Kommissionsmehrheit, die Corona-bedingten Schulden, die
sich Ende 2022 auf etwa CHF 26 Mrd. belaufen werden, mithilfe der zukünftigen
ordentlichen Überschüsse abzubauen und dabei auf eine Verwendung eines Teils der
bisherigen ordentlichen Überschüsse auf dem Ausgleichskonto, wie sie der Nationalrat
vorgeschlagen hatte, zu verzichten. Entsprechend wollte die Mehrheit der FK-SR die
Dauer des Schuldenabbaus ebenfalls wie vom Bundesrat vorgesehen bis 2035, bei
ausserordentlichen Ereignissen bis 2039 verlängern. Sowohl Kommissionssprecherin
Gapany (fdp, FR) als auch Finanzminister Maurer äusserten sich zum Vorschlag der
Kommissionsmehrheit. Letzterer argumentierte, dass auf dem Ausgleichskonto nicht
wirklich Geld liege, «sondern das ist einfach die Statistik des ordentlichen
Bundeshaushalts». Folglich wäre die Verrechnung der beiden Konten ein «Signal, dass
wir bereit sind, in der Finanzpolitik die Zügel zu lockern». Diese Befürchtung teilte eine
Minderheit I Hegglin (mitte, ZG), die in Übereinstimmung mit dem Nationalrat die Hälfte
der Schulden auf dem Amortisationskonto durch die ordentlichen Überschüsse
finanzieren und im Gegenzug die Abbaufrist verkürzen wollte, nicht. Vielmehr
entwickelte sich eine Diskussion zur Frage, welche Massnahme die grösste Freiheit für
das Parlament mit sich bringe: die Beibehaltung des Überschusses auf dem
Ausgleichskonto oder eine schnelle Tilgung der Schulden auf dem Amortisationskonto.
Eine Minderheit II Herzog (sp, BS) wollte überdies nicht nur einen Teil, sondern gar den
ganzen Überschuss auf dem Ausgleichskonto zum Covid-19-Schuldenabbau verwenden,
um den mittel- oder langfristig grösstmöglichen Handlungsspielraum zu schaffen. Die
Minderheitensprecherin zog ihren Antrag jedoch später zurück. Mit 28 zu 16 Stimmen
sprach sich der Ständerat anschliessend für den Mehrheitsantrag und somit gegen eine
Verwendung des Überschusses auf dem Ausgleichskonto aus.

Noch in der Herbstsession folgte der Nationalrat seinem Schwesterrat in dieser Frage.
Die Kommissionsmehrheit beantragte, an der ursprünglichen Position des Nationalrats
festzuhalten und weiterhin eine Verrechnung eines Teils des Überschusses auf dem
Ausgleichskonto mit dem Amortisationskonto vorzunehmen und im Gegenzug die Frist
für den Schuldenabbau zu kürzen. Eine Minderheit Guggisberg (svp, BE) wollte jedoch
dem Bundesrat folgen, unter anderem da eine Vermischung der beiden Konten der von
der Stimmbürgerschaft angenommenen Idee der Schuldenbremse widerspreche, wie
Lars Guggisberg argumentierte. Mit 105 zu 83 Stimmen sprach sich der Nationalrat für
diesen Minderheitsantrag und somit gegen eine Verrechnung der beiden Konten aus
und bereinigte damit die einzige Differenz zum Ständerat. Die SP-, Grünen- und
Grünliberalen-Fraktionen sowie ein Mitglied der Mitte-Fraktion waren dabei der
Kommissionsmehrheit gefolgt.

In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat die Änderung des FHG mit 152 zu 23
Stimmen (bei 17 Enthaltungen) an, der Ständerat einstimmig (45 zu 0 Stimmen). Die
Gegenstimmen und Enthaltungen im Nationalrat stammten von Mitgliedern der Grünen
Fraktion. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Staatsrechnung

In der Sommersession 2022 behandelte zuerst der Nationalrat die Staatsrechnung
2021 und begann die Diskussion mit einer allgemeinen Aussprache. Michel Matter (glp,
GE) und Mike Egger (svp, SG) stellten dem Rat die Staatsrechnung mit einem erneuten
Rekorddefizit vor. Das Defizit von CHF 12.2 Mrd. sei auf die ausserordentlichen,
Corona-bedingten Ausgaben zurückzuführen, betonte Michel Matter – und setzte die
Unterstützungsmassnahmen in der Folge mit der wirtschaftlichen Erholung und einem
BIP-Wachstum von 3.6 Prozent im Jahr 2021 in direkten Zusammenhang. Überdies hob
er den Anstieg an Einnahmen, aber auch an Ausgaben hervor. 
Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher stellten in ihren Reden unterschiedliche
Aspekte der Staatsrechnung in den Mittelpunkt. Sandra Sollberger (svp, BL) und Alex
Farinelli (fdp, TI) erachteten in ihren Voten die steigenden Ausgaben als problematisch
und forderten eine strikte Einhaltung der Schuldenbremse sowie Zurückhaltung bei
neuen Ausgaben. Demgegenüber zeigte sich Alois Gmür (mitte, SZ) vor allem erfreut
darüber, dass die bewilligten Covid-19-Kredite von CHF 25 Mrd. nicht vollständig
ausgeschöpft worden seien – CHF 11 Mrd. davon habe der Bund «dank dem liberalen
Kurs des Bundesrates und des Parlamentes bei der Bewältigung der Pandemie» nicht
benötigt. Diesen Aspekt hob auch Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) hervor, die sich
aber mit der geforderten Sparsamkeit der SVP- und FDP-Fraktion nicht einverstanden
zeigte: Etwa die Bekämpfung der Klimakrise bedürfe weiterer grosser finanzieller Mittel,
forderte sie. Gerhard Andrey (gp, FR) nahm insbesondere den Abbau der
ausserordentlich verbuchten Covid-19-Schulden in der Höhe von CHF 20.3 Mrd. ins
Visier, für welche er die Verwendung der Überschüsse auf dem Ausgleichskonto
bewarb. Auch Finanzminister Maurer stellte den eine Woche später zur Debatte
stehenden Schuldenabbau ins Zentrum und forderte «für die künftigen Jahre wieder
eine hohe Finanzdisziplin». Roland Fischer (glp, LU) hingegen störte sich an den zwei
Vorbehalten, welche die EFK zur Staatsrechnung vorgebracht hatte. Einerseits
kritisierte die Finanzkontrolle die Verbuchung von Covid-19-Härtefallmassnahmen für
das Jahr 2021, da die Kantone die entsprechenden Kosten noch nicht definitiv in
Rechnung gestellt hatten. In der Finanzierungsrechnung dürfen jedoch nur bereits
erfolgte Ein- oder Auszahlungen verbucht werden. Diese Problematik stellte sich aber
zum letzten Mal, da der Bund seine Staatsrechnung ab nächstem Jahr von der
Finanzierungs- auf die Erfolgsrechnung umstellt. Der Finanzminister argumentierte,
dass man aufgrund einer gemeinsamen Datenbank die Höhe der kantonalen
Härtefallhilfen per Ende 2021 kenne und er eine solche Verbuchung aufgrund der
Periodengerechtigkeit bevorzuge. Andererseits störte sich die EFK an den
Rückstellungen zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer, die der Bundesrat sowohl
in der Erfolgs-, als auch in der Finanzierungsrechnung ausweist, obwohl diese weder
Einnahmen noch Ausgaben darstellen. Diese Buchungen «entsprechen nicht den
aktuellen gesetzlichen Grundlagen», kritisierte Fischer. Man habe diese Rückstellungen
nun während vier Jahren vorgenommen und das Parlament habe sie jeweils
oppositionslos verabschiedet, erwiderte der Finanzminister. Zudem löse sich ja auch
diese Problematik 2023 mit der Umstellung auf die Erfolgsrechnung von alleine. Trotz
dieser Vorbehalte empfahl die EFK die Staatsrechnung zur Annahme, die Kommission
zeigte sich damit einverstanden und formulierte keine Änderungsanträge. Hingegen
verlangte eine Minderheit Andrey, dass die gesamten Ausschüttungen der SNB jedes
Jahr gleich und somit wie im Vorjahr als ordentliche, nicht wie vom Bundesrat
vorgesehen als ausserordentliche Einnahmen verbucht würden. Der Finanzminister
erläuterte, dass sich die Situation gegenüber dem Jahr 2020 verändert habe: Die neue,
seit 2021 geltende Vereinbarung mit der SNB unterscheide einen Grundbetrag von CHF
666 Mio., welchen man jedes Jahr ordentlich verbuchen wolle. Möglich seien aber auch
Zusatzausschüttungen in der Höhe von bis CHF 4 Mrd., wovon der Bund maximal 1.3
Mrd. erhält. Diese Zusatzausschüttungen, die für das Jahr 2021 CHF 1.3 Mrd. betragen,
seien jedoch deutlich unsicherer, weshalb der Bundesrat sie als ausserordentliche
Einnahmen verbuchen möchte, um bei ihrem Wegfall keinen Fehlbetrag in der
ordentlichen Rechnung aufzuweisen. Mit 125 zu 67 Stimmen lehnte der Nationalrat den
Minderheitsantrag Andrey gegen den Willen der Grünen- und der SP-Fraktion ab. In der
Gesamtabstimmung sprach sich der Rat mit 191 zu 1 Stimme (von Erich Hess; svp, BE) für
Annahme der Staatsrechnung 2021 aus und hiess auch die Rechnung des
Bahninfrastrukturfonds und des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds
für das Jahr 2021 gut. 

Im Ständerat blieb zwei Tage später eine Diskussion zur Staatsrechnung aus. Auch
Kommissionssprecherin Gapany (fdp, FR) verwies in der Präsentation der Rechnung auf
die Vorbehalte der EFK, empfahl die Staatsrechnung aber im Namen der Kommission
zur Genehmigung. Einstimmig mit 40 zu 0 Stimmen folgte der Ständerat diesem Antrag

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2022
ANJA HEIDELBERGER
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und nahm ebenfalls auch die Rechnungen des Bahninfrastrukturfonds und des
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2021 einstimmig an. 2

Voranschlag

In den folgenden Tagen machte sich das Parlament an die Bereinigung der acht
verbliebenen Differenzen zum Voranschlag 2022. Bereits in der ersten Runde
bereinigte der Ständerat drei offene Fragen, obwohl die FK-SR in fast allen Punkten
Festhalten empfohlen hatte. So folgte die kleine Kammer bezüglich der Krediterhöhung
für die sieben verschiedenen Familienorganisationen in der Höhe von CHF 1 Mio. (auch
in den Finanzplanjahren) einer Minderheit Gapany (fdp, FR) statt der
Kommissionsmehrheit, welche auf die Erhöhung verzichten wollte. Mehrheitssprecher
Hegglin (mitte, ZG) hatte zuvor vergeblich argumentiert, dass «Mittel in dieser
Grössenordnung» – Finanzminister Maurer sprach gar von «Bagatellbeträgen» –
vermehrt durch nachgelagerte öffentliche Institutionen statt durch den Bund
gesprochen werden sollten. Seit 2016 sei der Kredit der Familienorganisationen
gleichgeblieben, obwohl ihre Aufgaben zugenommen hätten, betonte die
Minderheitensprecherin. Ein Verzicht auf die Aufstockung würde folglich eine
Einschränkung der Leistung nach sich ziehen. Mit 20 zu 19 Stimmen bereinigte der
Ständerat diese Differenz knapp. Keine Diskussionen gab es bezüglich der Schaffung
von neuen Sollwerten beim VBS zur Senkung der Bruttomietkosten und beim SECO zur
Erhöhung der Anzahl Freihandelsabkommen – beide Änderungen akzeptierte der
Ständerat stillschweigend.

Der Nationalrat bereinigte im Gegenzug die Differenzen bezüglich des Bundesamtes für
Energie, wobei er auf die zusätzliche Aufstockung zugunsten des Programms
EnergieSchweiz verzichtete. Dabei folgte sie der FK-NR, die beantragt hatte, dem
Ständerat entgegenzukommen und dessen mildere Aufstockung von CHF 5.6 Mio.
gegenüber der bundesrätlichen Position zu übernehmen. Dieser Kredit stehe nicht
direkt mit dem CO2-Gesetz in Verbindung, weshalb eine Aufstockung durchaus
gerechtfertigt sei, argumentierte Kommissionssprecher Brélaz (gp, VD). Eine Minderheit
Schwander (svp, SZ) wollte zumindest in den Finanzplanjahren gänzlich auf eine
Aufstockung verzichten, unterlag jedoch mit 134 zu 56 Stimmen. Die zusätzliche
Erhöhung der Darlehen und Beteiligungen für die Entwicklungsländer, insbesondere des
SIFEM, strich der Nationalrat überdies aus dem Budget, wie es der Ständerat zuvor
vorgesehen hatte. 

In der zweiten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens blieben damit nur noch die
Fragen der Krediterhöhung zugunsten des Kinderschutzes, der Kürzung der
Personalausgaben sowie der Verbuchung der Covid-19-Arzneimittel und
-Impfleistungen, die von der Höhe der zusätzlichen Ausgaben und somit von den
anderen beiden Entscheiden abhängig war. Der Ständerat pflichtete der grossen
Kammer in der Folge bezüglich des Kinderschutzes bei, wohlwissentlich, dass «diese
Mittel nicht verwendet werden können, solange nicht rechtliche Grundlagen dafür
bestehen», wie Kommissionssprecher Hegglin betonte. Dabei verzichtete er aber auf
eine Zuschreibung dieser Gelder in den Planungsgrössen an die «Ombudsstelle
Kinderrechte Schweiz». Stillschweigend und mit Zustimmung des Finanzministers
sprach sich der Ständerat für diese Lösung aus. 

In der Folge verzichtete der Nationalrat auf die Umbuchung des Arzneimittelkredits,
was Kommissionssprecher Brélaz mit dem Verfahren der Budgetbereinigung
begründete: Liegt am Ende der Budgetdebatte eine Differenz zwischen den Räten vor,
wird jeweils der tiefere Betrag im Budget verwendet. In diesem Fall würde das aber
bedeuten, dass die entsprechenden Kosten weder ordentlich noch ausserordentlich
verbucht werden könnten – der Nationalrat hatte bei der ordentlichen Verbuchung den
Wert 0 vorgesehen, der Ständerat bei der ausserordentlichen Verbuchung. Mit der
stillschweigenden Entscheidung des Nationalrates, hier einzulenken, rechnete der Bund
jedoch nur noch mit einem Überschuss von CHF 1.8 Mio. – es bliebe also nicht mehr viel
Geld für ordentliche Nachträge, wie die beiden Kommissionssprechenden Brélaz und
Wyss (sp, BS) erläuterten. Jedoch könne die Administration im ersten Nachtrag 2022
die Kreditreste für das Jahr 2022 abschätzen – anschliessend seien Nachträge in dieser
Höhe gemäss FHG weiterhin möglich. Man habe diesen Mehraufwand für die Verwaltung
insbesondere in Anbetracht des Antrags auf Querschnittskürzungen bei den
Personalausgaben verhindern wollen. Diesen letzten Punkt zu den Personalausgaben
konnte der Nationalrat trotz eines Minderheitsantrags Schilliger (fdp, LU) auf Einlenken
nicht bereinigen – die Frage musste folglich in der Einigungskonferenz geklärt werden.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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In der Einigungskonferenz war der Ständerat aufgrund der Regeln der Budgetdebatte in
einer ungemein stärkeren Position – bei Ablehnung des Antrags der Einigungskonferenz
würde sein (tieferer) Betrag ins Budget aufgenommen. Die FK-NR habe eine
Verständigungslösung präsentiert, die jedoch kaum diskutiert worden sei, kritisierte
Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) die Debatte in der Einigungskonferenz während der
anschliessenden Ratsdebatte. Der Ständerat habe sich in der Einigungskonferenz
folglich durchgesetzt. Mit 119 zu 69 Stimmen respektive 37 zu 0 Stimmen sprachen sich
National- und Ständerat für deren Antrag zum Voranschlag 2022 aus. Trotz eines
Minderheitsantrags Schneider Schüttel auf Ablehnung des Antrags der
Einigungskonferenz für die Finanzplanjahre setzte sich der Vorschlag der
Einigungskonferenz im Nationalrat (mit 103 zu 87 Stimmen) und im Ständerat (mit 27 zu
11 Stimmen bei 2 Enthaltungen) ebenfalls durch. Somit wurden die Personalausgaben
gegenüber der bundesrätlichen Version für das Jahr 2022 sowie für die Finanzplanjahre
um CHF 21 Mio. (von CHF 6.1 Mrd.) gekürzt, um den Bundesrat aufzufordern, «nach
Synergien über die ganze Verwaltung zu suchen», wie FK-SR-Sprecher Hegglin die
Kürzung begründete. 3

Zwei Tage nach dem Erstrat setzte sich der Ständerat mit dem Nachtrag Ia zum
Voranschlag 2022 auseinander, wobei Johanna Gapany (fdp, FR) die Vorlage im Namen
der Kommission darlegte. Auf keinen Widerstand in der FK-SR waren die drei
ausserordentlichen Covid-19-Kredite für den Erwerbsersatz (CHF 1.7 Mrd.), für die
kantonalen Härtefallmassnahmen (CHF 900 Mio.) und für die ALV (CHF 800 Mio.)
gestossen. Stillschweigend hiess auch der Ständerat diese in der Folge gut. Auch die
CHF 11 Mio. für die Fertigstellung eines ETH-Gebäudes genehmigte der Ständerat ohne
Minderheitsantrag, auch wenn sich die Kommission mit der Situation unzufrieden
zeigte: «Des questions ont été posées concernant la procédure d'adjudication des
travaux», betonte die Kommissionssprecherin.
Neu lag dem Rat nun aber auch ein Antrag der Kommission auf zwei zusätzliche Kredite
über insgesamt CHF 100 Mio. vor, mit denen der Bundesrat Abnahmegarantien für
Medikamente für immunsupprimierte Personen abschliessen und diese Medikamente
in der Folge beschaffen wollte. Dies war in drei Motionen (Mo. 21.4632, Mo. 22.3005,
Mo. 22.3018) gefordert worden, wobei eine davon bisher vom Nationalrat angenommen
worden war. Kommissionssprecherin Gapany betonte, dass zur Verwendung der
entsprechenden Kredite zuerst die nötige gesetzliche Grundlage geschaffen werden
müsse. Finanzminister Maurer beantragte die zwei Kredite zur Ablehnung. Mit deren
Annahme würde man den Nationalrat überrumpeln – die FK-NR könne diese vor der
Ratssitzung nicht mehr debattieren –, zudem lege der Bundesrat in der Sommersession
einen zusätzlichen Nachtragskredit für Impfungen vor, wobei man eine
Gesamtbeurteilung vornehmen werde. Mit 36 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Ständerat die entsprechenden Kredite dennoch an, nachdem verschiedene Sprechende
deren Dringlichkeit unterstrichen hatten.
Abschliessend diskutierte auch der Ständerat über die Krediterhöhung für
Notschutzmassnahmen gegen den Wolf. Die Kommission hatte diesen vom Nationalrat
ergänzten Kredit nicht vorberaten, ein Einzelantrag Engler (mitte, GR) verlangte jedoch
Zustimmung. Wie bereits Mike Egger (svp, SG) im Nationalrat betonte auch Stefan Engler
die Relevanz dieser zusätzlichen Gelder und unterstrich die bestehende gesetzliche
Grundlage. Nach verschiedenen unterstützenden Wortmeldungen sprach sich der
Ständerat mit 41 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung für die temporären
Notschutzmassnahmen gegen den Wolf aus. Mit einer Differenz bezüglich der Kredite
für die Medikamente für immunsupprimierte Personen musste der Nachtrag Ia somit
ins Differenzbereinigungsverfahren. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Anders als der Nationalrat, der tags zuvor trotz zahlreicher Minderheitsanträge keine
Änderungen am bundesrätlichen Nachtrag Ib zum Voranschlag 2022 vorgenommen
hatte, schuf der Ständerat eine gewichtige und eine kleine Differenz. So schlug die FK-
SR mit 9 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) vor, den Kredit für den Bundesbeitrag an die
ALV von CHF 2.1 Mrd. auf CHF 300 Mio. zu reduzieren. Wie bereits im Nationalrat von
einer erfolglosen Minderheit beantragt, sollten Urlaubs- und Feiertagsentschädigungen
bei KAE nur an Unternehmen nachbezahlt werden, welche entsprechende Einsprachen
oder Beschwerden getätigt hatten, nicht aber an Unternehmen mit rechtskräftigen
Verfügungen, erläuterte Johanna Gapany (fdp, FR) die Position der Kommission. Im
Hinblick auf die hohen bisherigen Kosten der Pandemie und aus Rücksicht auf die
zukünftigen Generationen solle man hier vom grosszügigeren bundesrätlichen Vorschlag
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abweichen. Roberto Zanetti (sp, SO) verwies als «informelle Minderheit» – er
verzichtete als einziger Ablehnender auf einen Minderheitsantrag – darauf, dass vom
Vorschlag der Kommission vor allem Mikrounternehmen mit bis zu neun Mitarbeitenden
benachteiligt seien, denen die Kantone und Arbeitslosenkassen von einer Einsprache
oder Beschwerde abgeraten hätten und die «keine HR- oder Rechtsabteilungen
[hätten], die sie vor den Fallstricken der Revisions- und Wiedererwägungstatbestände
bewahren könnten». Nach Treu und Glauben wolle der Bundesrat auch diesen
Unternehmen nun die Möglichkeit geben, rund 14 Prozent der Lohnsumme bei den KAE
zusätzlich geltend zu machen. Anstelle von Roberto Zanetti beantragte Ruedi Noser
(fdp, ZH) in einem Einzelantrag, die von der Kommission eingefügte Rahmenbedingung
der Kreditvergabe, wonach bei rechtskräftigen Verfügungen keine Ferien- und
Feiertagsentschädigungen nachbezahlt würden, zu streichen. Über diesen Antrag
musste jedoch nicht mehr abgestimmt werden, da der Ständerat mit 25 zu 17 Stimmen
dem Antrag des Bundesrats folgte und den Nachtragskredit für die ALV bei CHF 2.1 Mrd.
beliess. Als kleinere Differenz entschied der Ständerat jedoch, den entsprechenden
Nachtragskredit nur freizugeben, wenn auf Verzugszinsen auf diese Forderungen
verzichtet würde. 
Eine grössere Differenz schuf der Ständerat hingegen beim Kredit zur Beschaffung von
Impfstoffen gegen Covid-19. Hier hatte die Kommissionsmehrheit eine Reduktion des
Nachtragskredits von CHF 314 Mio. auf CHF 68 Mio. und des Verpflichtungskredits von
CHF 780 Mio. auf CHF 300 Mio. vorgeschlagen. Gemäss Kommissionssprecherin Gapany
habe man in der Kommission lange darüber diskutiert, ob man – wie der Bundesrat –
eher eine Sicherheitsstrategie fahren und genügend Impfstoffe für die ganze
Bevölkerung kaufen wolle. Mit 7 zu 4 Stimmen (bei 1 Enthaltung) habe sich die
Kommission stattdessen entschieden, etwas weniger Impfstoffe zu beschaffen, um
Verschwendung zu vermeiden. In der Zwischenzeit habe sie überdies erfahren, dass
womöglich bereits Verträge zum Impfstoffkauf unterzeichnet worden seien, die nicht
rückgängig gemacht werden könnten, liess Johanna Gapany verlauten. Damit wäre der
Parlamentsvorbehalt, also die Möglichkeit, dass der Bund von einem Vertrag zurücktritt,
wenn das Parlament den entsprechenden Finanzierungskredit verweigert, verletzt
worden. Dies sei ein Argument mehr, um in diesem Punkt eine Differenz zu schaffen,
sodass man nach der Beschaffung weiterer Informationen nochmals darüber
diskutieren könne. Finanzminister Maurer ergänzte, dass unklar sei, ob man überhaupt
bei einem einzigen Vertrag Kürzungen anbringen könne oder ob dies auch die übrigen
Verträge betreffen würde. Eine Minderheit Herzog (sp, BS) befürwortete zwar die
Strategie des Bundesrates, der «auf Sicherheit setzt und nicht knapp berechnet»,
zeigte sich aber ob der offenen Fragen zu den Verträgen mit der Schaffung einer
Differenz einverstanden. Mit 32 zu 9 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) reduzierte der
Ständerat folglich den Nachtragskredit für die Impfstoffe auf CHF 68 Mio. und den
Verpflichtungskredit auf CHF 300 Mio. 5

Eine Woche nach der Lesung im Ständerat begann der Nationalrat die
Differenzbereinigung zum Nachtrag Ib des Voranschlags 2022. Schnell aus der Welt
geschafft war die Differenz zur Frage, ob bei den KAE-Nachzahlungen Verzugszinsen
anfallen sollen. Eine Minderheit Gmür (mitte, SZ) störte sich daran, dass bei einem
Verzicht auf Verzugszinsen bei den Nachzahlungen nur diejenigen Unternehmen, die
Beschwerde gegen die Verfügung der ALV eingereicht hatten, solche Zinsen verlangen
könnten, nicht aber alle übrigen Unternehmen. Entsprechend wollte er diese Regelung
streichen lassen. Mit 158 zu 27 Stimmen folgte der Nationalrat jedoch der
Kommissionsmehrheit und dem Ständerat und bereinigte diese Differenz. Einzig eine
Mehrheit der Mitte-Fraktion war dem Minderheitssprecher gefolgt. 
Deutlich mehr zu diskutieren gaben die Kredite zu den Covid-19-Impfstoffkäufen. In der
Zwischenzeit hatten die schon im Ständerat diskutierten offenen Fragen zumindest
teilweise beantwortet werden können – über Pfingsten hatte das EDI einen
entsprechenden Bericht erstellt. Dieser zeige drei Versäumnisse auf, berichteten die
Kommissionssprecherinnen im Nationalrat, Anna Giacometti (fdp, GR) und Barbara Gysi
(sp, SG). Erstens habe bei einer Impfstoffbestellung für CHF 172 Mio. nur ein bewilligter
Verpflichtungskredit, aber kein bewilligter Nachtragskredit vorgelegen. Umgekehrt gebe
es zweitens für CHF 319 Mio. einen Voranschlagskredit aus dem Jahr 2020, aber keinen
Verpflichtungskredit. Und drittens hätten die Nachrechnungen ergeben, dass aktuell
nicht CHF 314 Mio., sondern CHF 234 Mio. zusätzlich nötig seien, weil unter anderem
2021 bereits ein Kredit über CHF 50 Mio. bewilligt worden sei. Eine ausführlichere
Administrativuntersuchung werde diesbezüglich noch durchgeführt. Dabei interessierte
das Parlament insbesondere die Frage, ob der Parlamentsvorbehalt – also die
Möglichkeit, dass der Bund von einem Vertrag zurücktritt, wenn das Parlament den
entsprechenden Finanzierungskredit trotz Verpflichtungskredit verweigert – in allen
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Verträgen eingebaut worden war. Diese Frage betreffe die «souveraineté du Parlement
en matière budgétaire», wie Johanna Gapany (fdp, FR) betonte. Der Bundesrat
versprach einen entsprechenden Bericht bis im Sommer 2022. 

Von diesen Ungereimtheiten betroffen war in erster Linie der Nachtragskredit für die
Impfungen. Ursprünglich hatte der Bundesrat hier CHF 314 Mio. vorgesehen, reduzierte
diesen Betrag jedoch auf CHF 234 Mio. – CHF 172 Mio. für Impfkosten 2022 und CHF 62
Mio. für Reservierungskosten für Impfungen des Jahres 2023. Sowohl National- als auch
Ständerat hiessen diesen neuen Antrag des Bundesrates trotz anderslautender
Minderheitsanträge gut.
Umstrittener war der Verpflichtungskredit für die Impfungen. Der Bundesrat hatte in
der Zwischenzeit nochmals dargelegt, wie sich dieser zusammensetzt: So sind CHF 319
Mio. für den fehlenden Verpflichtungskredit des Jahres 2020 nötig – dies sei eine
technische Korrektur, für die wohl keine Änderung des Verpflichtungskredits mehr
möglich war. Hinzu kämen CHF 461 Mio. für den Impfstoffkauf 2023. Umstritten war in
der Folge im National- und im Ständerat, ob der Verpflichtungskredit für die
Impfstoffbeschaffungen 2023 reduziert werden soll. 
Ein Lager – im Nationalrat bestehend aus Mitgliedern der SP, GLP, FDP, Grünen und
EVP, im Ständerat aus Mitgliedern der SP und Teilen der Grünen und der Mitte –
kritisierte, dass die Verträge mit den Impfstofflieferanten für das Jahr 2023 bei einer
Reduktion des Verpflichtungskredits neu ausgehandelt werden müssten – wobei weder
Menge noch Preis garantiert seien. Damit gefährde man die Versorgung der Bevölkerung
mit den Covid-19-Impfstoffen. 
Das andere Lager – im Nationalrat bestehend aus der SVP und der Mitte-Partei, im
Ständerat zusätzlich auch aus der FDP und Teilen von Grünen und Mitte – erachtete die
Hälfte der 14 Mio. Impfdosen, welche der Bundesrat mit dem Verpflichtungskredit zu
kaufen plante, als ausreichend. Bei etwa 3.5 Mio. Risikopersonen könne man bei 7 Mio.
Dosen noch immer eine «Redundanzstrategie» mit genügend Impfstoffen von beiden
Herstellern, Moderna und Pfizer/BioNTech, fahren. Verschiedene Sprechende störten
sich auch immer wieder daran, dass man noch immer nicht genügend Informationen
von Verwaltung und Regierung habe, um die Situation der Impfstoffkäufe genau zu
erfassen. Die Diskussionen in den beiden Räten gingen dabei aber über den
Impfstoffkauf hinaus, vielmehr standen bald die Rolle des Parlaments in der
Budgetberatung und die Frage, ob das Parlament in die Impfstrategie des Bundesrates
eingreifen dürfe, solle oder müsse, im Zentrum. 
Der Finanzminister räumte Fehler in der Verwaltung ein, diese seien jedoch für den
Verpflichtungskredit nicht relevant: Hier stelle sich lediglich die Frage, wie viele
Impfdosen gekauft werden sollen. Er kritisierte das Parlament für dessen Absicht, in
einer zweistündigen Sitzung eine neue Beschaffungsstrategie festzulegen. Der
Bundesrat habe das Anliegen, dass weniger Impfstoffe gekauft werden sollen,
aufgenommen – dafür brauche man keine Reduktion des Verpflichtungskredits, die ein
Verfallen der ausgehandelten Verträge nach sich ziehen würde. 

Trotz anderslautender Anträge, teilweise auch der Kommissionsmehrheiten, entschied
sich der Nationalrat in seinen folgenden zwei Beratungen, dem Bundesrat zu folgen,
und genehmigte den Kredit für 14 Mio. Impfdosen, während sich der Ständerat –
ebenfalls zweimal – für einen reduzierten Betrag von CHF 560 Mio. und eine Halbierung
der Anzahl Impfdosen entschied. Beide Positionen waren in den Räten sehr umstritten.
Die Einigungskonferenz entschied sich schliesslich mit 14 zu 12 Stimmen knapp, dem
Ständerat zu folgen und somit den Verpflichtungskredit auf CHF 560 Mio. zu
reduzieren. Mit 100 zu 83 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat jedoch
den Antrag der Einigungskonferenz ab. Da in Budgetfragen in einem solchen Fall der
tiefere der zuletzt diskutierten Beträge eingesetzt wird, hatte das inhaltlich aber keine
Folgen: Der ständerätliche Antrag von CHF 560 Mio. setzte sich durch, wenn auch unter
Protest der Mehrheit des Nationalrats. Die kleine Kammer musste somit nicht mehr
über den Antrag der Einigungskonferenz befinden. Somit mussten die Impfstoffverträge
für das Jahr 2023 neu ausgehandelt werden. 6

In der Herbstsession 2022 behandelten National- und Ständerat den ersten Teil des
Nachtrags II zum Voranschlag 2022 im Rahmen einer von der SVP-Fraktion beantragten
ausserordentlichen Session (22.9015). Die ausserordentliche Session war einberufen
worden, nachdem die FinDel den dringlichen Kredit zur Elektrizitätswirtschaft, also den
Nachtragskredit über CHF 4 Mrd. sowie den Verpflichtungskredit über CHF 10 Mrd. für
den Rettungsschirm für die Elektrizitätswirtschaft, gutgeheissen hatte. Da das
Parlament den Verpflichtungskredit in der Zwischenzeit genehmigt hatte und die
übrigen Kredite des Nachtrags II erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt wurden,
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wurde in der Herbstsession lediglich über den Nachtragskredit für die
Elektrizitätswirtschaft diskutiert und abgestimmt.

Im Nationalrat legten Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) sowie Jean-Paul Gschwind
(mitte, JU) die Position der Mehrheit der FK-NR dar: Wie im Bundesgesetz über
subsidiäre Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer Unternehmen der
Elektrizitätswirtschaft diskutiert worden sei, sei der Kredit zur Sicherstellung der
Elektrizitätsversorgung der Schweiz nötig. Der Kredit selbst war denn auch bei den
meisten Fraktionen nicht umstritten, auch wenn sie sich davon wenig begeistert
zeigten. Drei Minderheiten Egger (svp, SG) wollten jedoch Rahmenbedingungen für die
Kreditvergabe definieren, unter anderem um die Axpo «an die ganz kurze Leine» zu
nehmen, wie Lars Guggisberg (svp, BE) betonte. So sollten erstens die Kantone als
Eigentümerinnen der drei betroffenen Energieunternehmen die Hälfte des Kredits
übernehmen. Da die Kantone während Jahren die Dividenden eingestrichen hätten,
sollten sie jetzt auch für die Risiken aufkommen müssen, verlangte
Minderheitssprecher Egger. Weil bisher keine gründliche Risikoprüfung stattgefunden
habe, verlangte eine zweite Minderheit überdies eine solche. Und schliesslich sollte es
den Unternehmen drittens während der Dauer der Gewährung dieser Darlehen
verboten werden, spekulative Eigenhandelsgeschäfte zu tätigen. So habe eine Studie
entsprechende Handelsgeschäfte der Axpo aufgedeckt, diese seien der Grund für ihre
fehlende Liquidität, argumentierte Mike Egger. Die meisten Kommissions- und
Fraktionssprechenden sprachen sich gegen die Minderheitsanträge aus, zumal diese
bereits bei der Schaffung des entsprechenden Gesetzes abgelehnt worden seien.
Schliesslich erläuterte Finanzminister Maurer den Rahmen des Geschäfts: Die Alpiq
habe im Jahr 2021 beinahe innerhalb von Stunden einen Kredit zur Sicherstellung ihrer
Liquidität benötigt. Anschliessend habe der Bundesrat befürchtet, dass solche Fälle
zukünftig vermehrt auftreten könnten. Da die Kantone nicht innerhalb weniger Tage
solche Beträge bereitstellen könnten, habe man sich mit ihnen geeinigt, dass der Bund
die Zuständigkeit für Axpo, Alpiq und BKW übernehme, während die Kantone für die
übrigen rund sechzig an der Börse gehandelten Stromversorgenden verantwortlich
bleiben. Darüber hinaus sei beispielsweise bezüglich der Axpo eine kantonale Lösung
schwierig zu erreichen, weil diese zuerst die Parlamente der acht Eignerkantone
passieren müsste. Aufgrund der Grösse der drei Unternehmen und der daraus
resultierenden Gefahr eines Dominoeffekts bei Ausfall eines der drei Unternehmen
bestehe überdies nicht nur ein regionales, sondern ein schweizweites Interesse an
ihrem Überleben. Entsprechend sei der erste Antrag der Minderheit Egger abzulehnen.
Auch die anderen beiden Minderheitsanträge beantragte die Regierung zur Ablehnung,
etwa da eine gründliche Risikoprüfung durch externe Fachleute stattgefunden habe.
Der Finanzminister betonte darüber hinaus, dass die drei Unternehmen «nur im
absoluten Notfall auf das Darlehen zurückgreifen» würden, da man die entsprechenden
Bedingungen sehr unvorteilhaft ausgestaltet habe. 
Im Anschluss an die Debatte zum Kredit für den Rettungsschirm schritt der Nationalrat
zur Abstimmung: Mit 137 zu 46 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach er sich für Annahme
des Nachtragskredits aus, wobei die Mehrheit der SVP-Fraktion ablehnend votierte. Die
drei Minderheitsanträge zu den Voraussetzungen für die Darlehensgewährung fanden
nur in der SVP-Fraktion Zustimmung und wurden jeweils mit 134 zu 50 Stimmen
abgelehnt.

Im Ständerat blieb zwei Tage später trotz ausserordentlicher Session eine Diskussion
über den ersten Teil des Nachtrags II aus, es lagen auch keine Minderheitsanträge vor.
Nachdem Johanna Gapany (fdp, FR) und Finanzminister Maurer die Vorlage präsentiert
hatten, nahm die kleine Kammer den Nachtragskredit mit 29 zu 8 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Hier waren die parteipolitischen Fronten jedoch weniger deutlich, so
stammten die ablehnenden Stimmen sowie die Enthaltungen von einzelnen Mitgliedern
der SVP-, der FDP.Liberalen- sowie der Mitte-Fraktion. Die übrigen Kredite des
Nachtrags II zum Voranschlag 2023 wird das Parlament in der Wintersession beraten. 7
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Die FK-SR reichte im Januar 2022 eine Motion ein, mit welcher sie den SBB eine
Finanzhilfe gewähren wollte, damit diese ihre Investitionen trotz der Covid-19-Krise
wie geplant tätigen kann. Die Kommission führte aus, dass die SBB stark von der Covid-
19-Krise getroffen worden seien. Für 2021 und 2022 müsse mit grossen Defiziten
gerechnet werden, obwohl bereits Finanzhilfen gewährt wurden. Diese Defizite stellten
die Zukunft der SBB in Frage. Der Bundesrat müsse auch in diesen Krisenzeiten an den
bereits geplanten Investitionen festhalten; langfristig seien diese von grossem Nutzen.
Konkret müsse er die Finanzierung der Eisenbahnprojekte und -studien gemäss der im
Rahmen des STEP-Ausbauschritts 2035 festgehaltenen Planung garantieren. Die
Kommission spielte damit auf den Entscheid des Bundesrates an, unter anderem den
geplanten Ausbau der Infrastruktur zu überprüfen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion; er vertrat die Ansicht, dass die
gemäss STEP-Ausbauschritt 2035 geplanten Investitionen nicht gefährdet seien. Zwar
werde im BIF aufgrund der tieferen Trassenpreise etwas weniger Geld zur Verfügung
stehen, der Bundesrat sei aber bereits daran, Ausgleichsmassnahmen zu erarbeiten.
Mitte 2022 werde er die Vernehmlassung zu den notwendigen Gesetzesrevisionen
starten.
In der Frühjahrssession 2022 wurde die Motion im Ständerat behandelt. Nachdem
Johanna Gapany (fdp, FR) den Vorstoss vorgestellt hatte, erläuterte Peter Hegglin
(mitte, ZG), weshalb seine Minderheit die Motion ablehnte. Er betonte, dass die SBB in
die Erarbeitung der Beschlüsse des Bundesrates miteinbezogen worden seien und
diese mitgetragen hätten. Nun gelte es, diese Beschlüsse umzusetzen; nur dadurch
werde sich die finanzielle Lage der SBB längerfristig stabilisieren. Bei Annahme der
Motion würde zwar die Verschuldung der SBB gesenkt, dies habe aber keine positiven
Auswirkungen auf die «Gesundung der laufenden Rechnung, die weiterhin über Jahre
stark negativ wäre». Nach einer intensiv geführten Diskussion nahm die kleine Kammer
die Motion mit 27 zu 12 Stimmen bei 1 Enthaltung an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von Mitgliedern der SVP- und der Mitte-Fraktion. 8

MOTION
DATUM: 16.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die SGK-SR forderte den Bundesrat mittels einer Motion dazu auf, seine
Datenmanagementpolitik im Gesundheitsbereich zu ändern. Während der
Wintersession 2020 erläuterte Johanna Gapany (fdp, FR) für die Kommission, dass im
Zuge der Covid-19-Krise einige Lücken bezüglich der Verwaltung und Veröffentlichung
von medizinischen Daten hätten festgestellt werden können, die es zu schliessen gelte.
Mit der «Open Government Data»-Strategie 2019–2023 könne die Arbeit des
Datenmanagements, bei welchem es sich um ein unverzichtbares
Entscheidungsinstrument handle, zumindest zu gewissen Teilen erleichtert werden.
Daher strebe man mit der Motion eine zügige Umsetzung dieser Strategie an. Weiter sei
die Vergleichbarkeit von Zahlen wie etwa der Anzahl durchgeführter Tests oder der
Auslastung der Spitäler äusserst zentral, weil diese eine wichtige Grundlage für die
Legitimation von Entscheidungen darstellten. Um diese in Zukunft sicherzustellen, solle
das BAG in Krisenzeiten über eine zentralisierte Datenbank verfügen, die vollständige
und täglich aktualisierte Daten zu materiellen und personellen Ressourcen umfasse.
Dabei müsse auch die Praxis anderer Staaten berücksichtigt werden, da man von
ebendiesen lernen könne. Das Geschäft beinhaltete zudem die Forderung, auf
Grundlage des EpG den Abschluss von internationalen Abkommen über den
Informations- und Datenaustausch im Epidemiefall voranzutreiben. EDI-Vorsteher
Berset hielt fest, es handle sich beim Vorstoss im breiteren Sinne um ein «écho» auf
die beiden Motionen 18.3432 und 18.3433. Aus den gleichen Überlegungen wie von
Gapany dargelegt, begrüsse der Bundesrat den Vorstoss. Das Geschäft wurde in der
Folge stillschweigend angenommen. 9

MOTION
DATUM: 15.12.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Nach dem Nationalrat befasste sich auch der Ständerat in der Herbstsession 2020 mit
den Beratungen zur Kulturbotschaft 2021–2024. Grundlegend unterstütze die WBK-SR
die Stossrichtung, die der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Sie sei eine konsequente
Weiterführung der strategischen Schwerpunkte der letzten Kulturbotschaft 2016-2020,
eröffnete Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) die Eintretensdebatte. So
schätze die Kommissionsmehrheit etwa insbesondere die Förderung des in der letzten
Kulturbotschaft eingeführten Programms «Jugend und Musik». Kulturminister Alain
Berset betonte, dass der Bundesrat in Anbetracht der Covid-19-bedingten Probleme im
Kulturbereich auf Kontinuität setzen und auf den Grundsätzen der letzten
Kulturbotschaft aufbauen möchte – namentlich bei der Stärkung der kulturellen
Teilhabe, dem sozialen Zusammenhalt und der Unterstützung des kreativen Schaffens
und der Innovation. Für die Diskussionen sei es aber zentral, dass die Corona-
Notfallhilfen die zukünftige Förderung der Kultur nicht beeinflussten.
Umstritten waren, wie bereits im Nationalrat, einzig die Änderungen im Filmgesetz,
weshalb die WBK-SR in Absprache mit ihrer Schwesterkommission und dem Büro-SR
entschieden hatte, den «heissen Streifen» (Michel) ausserhalb der Kulturbotschaft zu
behandeln. Auch der Bundesrat sprach sich für die Herauslösung der Revision des
Filmgesetzes aus, da die Vorlage bereits in der Vernehmlassung umstritten gewesen sei.
Entsprechend trat der Ständerat seiner Kommission folgend ohne Gegenantrag auf alle
vom Bundesrat vorgeschlagenen acht Finanzierungsbeschlüsse – welche sich insgesamt
auf Kosten von CHF 934.5 Mio. beliefen – und auf vier der fünf Gesetzesänderungen
ein. 

In der Detailberatung zeigte sich die grundlegende Zustimmung zum Entwurf. So folgte
der Ständerat mehrheitlich den Vorschlägen des Bundesrates oder den Beschlüssen
des Nationalrates, welcher hauptsächlich Änderungen an der Höhe der
Finanzierungsbeschlüsse vorgenommen hatte. Insgesamt schuf der Ständerat nur zwei
Differenzen zum Nationalrat.

Eine erste Differenz schuf der Ständerat bei der Höhe der Finanzhilfen des BAK. Der
Bundesrat hatte hierfür Gelder in der Höhe von CHF 145.1 Mio. vorgesehen, der
Nationalrat hatte diesen Betrag jedoch zugunsten von «Memoriav» um CHF 1.2 Mio.
erhöht. Eine Minderheit Baume-Schneider (sp, JU) wollte den Betrag für Memoriav
aufgrund von dessen zentraler Rolle im audiovisuellen und akustischen Bereich gemäss
Nationalrat erhöhen.
Dieselbe Minderheit forderte eine Erhöhung der Finanzhilfen für die «Fotostiftung der
Schweiz» um CHF 800'000. So habe etwa die EDK darauf hingewiesen, wie wichtig
Erinnerungspolitik sei, welche die schweizerische Fotostiftung durch regelmässige
Ausstellungen zu wichtigen Fotobeständen des Bundes fördere. 
Gemäss Kommissionssprecher Michel wollte eine knappe Mehrheit der WBK-SR in
beiden Punkten der Fassung des Bundesrates folgen. Zum einen erachtete die Mehrheit
eine Erhöhung der Mittel zugunsten von Memoriav nicht als nötig, da die SRG neu selbst
für die Archivierung ihres Materials verantwortlich sei, wodurch der Bundesauftrag
kleiner geworden sei für die Organisation. Zum anderen sehe die Mehrheit ein, dass bei
der Schweizer Fotostiftung zwar Finanzbedarf bestehe, aber die bei Memoriav frei
gewordenen finanzielle Mittel könnten die Kosten der Schweizer Fotostiftung
zumindest grösstenteils auffangen, wie Michel argumentierte. Berset fügte hinzu, dass
in der Fassung des Bundesrates bereits eine Erhöhung der Mittel um CHF 800'000 für
die Schweizer Fotostiftung enthalten seien. In der Folge hiess der Ständerat nur die
Erhöhung des Betrags für die schweizerische Fotostiftung mit 35 zu 4 Stimmen (bei 1
Enthaltung) gut.

Im Bereich Sprache und Verständigung befasste sich der Ständerat mit zwei
Minderheitsanträgen für eine Erhöhung des Budgets und schuf eine weitere Differenz
zum Nationalrat. Die Mehrheit der WBK-SR wollte hier der bundesrätlichen Version
folgen, welche einen Zahlungsrahmen von CHF 68.8 Mio. vorgesehen hatte. Eine
Minderheit I Carobbio Guscetti (sp, TI) verlangte, dem Nationalrat zu folgen, der für die
Förderung der rätoromanischen Sprache zusätzlich CHF 1.2 Mio. zugesagt hatte. Diese
Vorlage sei ein «Kernelement der Kulturbotschaft», da es hier um die Stärkung des
nationalen Zusammenhalts durch die Förderung der Mehrsprachigkeit gehe,
begründete die Minderheitensprecherin ihren Antrag. Es sei wichtig, dass auch der
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grosse Teil der rätoromanisch sprechenden Menschen, die ausserhalb des Kantons
Graubünden lebten, gefördert würden, wofür es mehr Mittel als die CHF 0.4 Mio.,
welche der Bundesrat vorgesehen hatte, brauche. 
Eine Minderheit II Gapany (fdp, FR) verlangte zusätzliche Mittel in der Höhe von CHF 10
Mio. für die Förderung der Strategie «Austausch und Mobilität». Ziel dieses Programms
sei es, Sprachaufenthalte von Schülerinnen und Schülern sowie von Lernenden und
Lehrpersonen in der Schweiz zu fördern. Dieses Programm werde aber bisher nur von
drei Prozent der Jugendlichen genutzt, dies obwohl die Schulzeit der ideale Zeitpunkt
für einen solchen Austausch und das Erlernen einer Sprache sei. Zudem sei er enorm
wichtig für den Erhalt der Sprachenvielfalt und für die Förderung des Zusammenhalts
zwischen den Schweizer Sprachregionen, welche ein wichtiger Pfeiler der Schweizer
Identität sei, argumentierte Gapany. Bundesrat Alain Berset machte das Problem aber
nicht bei den Finanzen, sondern bei den fehlenden organisatorischen Strukturen aus,
welche zuerst aufgebaut werden müssten. Im Ständerat obsiegte schliesslich die
Minderheit II Gapany mit 26 zu 17 Stimmen gegen die Minderheit I Carobbio Guscetti.
Letztere hatte sich zuvor mit 37 zu 4 Stimmen (2 Enthaltung) klar gegen die
Kommissionsmehrheit durchgesetzt. 

Neben den Minderheitsanträgen für eine Erhöhung der Mittel stellte Jakob Stark (svp,
TG) fünf Minderheitsanträge auf Kürzungen des vom Bundesrat vorgeschlagenen
Budgets. Konkret wollte Stark die geplante reale Erhöhung der Mittel  – CHF 34.7 Mio. –
über fünf Bereiche hinweg kürzen. Es könne nicht sein, dass gleichzeitig ein «Covid-19-
Notgesetz» verabschiedet und das Kulturbudget erhöht würde. Er sei nicht gegen die
Covid-19-Unterstützung im Kulturbereich und unterstütze die Richtung der
Kulturbotschaft, jedoch erfordere die Covid-19-Pandemie auf allen Seiten Opfer,
sodass momentan lediglich die reine Sicherung des Status quo möglich sei. Gemäss
Kommissionssprecher Michel erachte die Mehrheit der WBK-SR das vom Bundesrat
vorgesehene Wachstum von 2.6 Prozent (einschliesslich Teuerung) im Kulturbereich
hingegen als angemessen. Auch so werde der Grossteil der Kulturfinanzierung weiterhin
von den Kantonen, Gemeinden und Privaten geleistet, zudem setze die Kultur
weitgehend auf freiwilliges Engagement. Weiter sei es nicht angebracht, präventiv
Kürzungen aufgrund potenzieller pandemiebedingter Mehrkosten vorzunehmen – die
Kulturbotschaft sei ein ordentliches Geschäft und dürfe nicht mit der
ausserordentlichen Lage der Pandemie vermischt werden. Der Ständerat lehnte in der
Folge sämtliche Anträge von Jakob Stark ab. 

In den Gesamtabstimmungen hiess die kleine Kammer alle Ausgaben und
Gesetzesentwürfe einstimmig oder mit vereinzelten Gegenstimmen und Enthaltungen
gut, womit 10 der 12 Vorlagen bereinigt werden konnten. Die beiden anderen Vorlagen
gingen mit den beschlossenen Differenzen zurück an den Nationalrat. 10

Noch in der Herbstsession 2020 bereinigte das Parlament die verbliebenen zwei
Differenzen der Kulturbotschaft 2021-2024.

Bei der ersten Differenz handelte es sich um die Frage, wie hoch die Finanzhilfen des
BAK ausfallen sollten. Der Nationalrat wollte das bundesrätliche Budget um CHF 1.2 Mio.
für «Memoriav» aufstocken, der Ständerat stattdessen um CHF 800'000 für die
schweizerische Fotostiftung. Eine Mehrheit der WBK-NR wollte an der nationalrätlichen
Version festhalten, da sie die Förderung von «Memoriav» als dringend notwendig
erachtete, während eine Minderheit Gutjahr (svp, TG) in Anbetracht der tieferen
Aufgabenlast von Memoriav, weil der SRG neu die Archivierung selbst durchführt, auf
eine Aufstockung verzichten wollte. Die dadurch freiwerdenden Mittel könnten bei der
Schweizer Fotostiftung eingesetzt werden, wie Gutjahr argumentierte. Mit 99 zu 96
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) folgte der Nationalrat knapp seiner
Kommissionsmehrheit. Ebenfalls erfolglos (mit 114 zu 81 Stimmen bei 3 Enthaltungen)
blieb eine Minderheit Fivaz (gp, NE), welche auch die vom Ständerat beschlossene
Aufstockung für die Fotostiftung vornehmen wollte. 
Der Ständerat folgte daraufhin stillschweigend der Version des Nationalrates, womit die
erste Differenz beseitigt werden konnte. Es liege in der Entscheidungsmacht des
Bundesrates, welcher Organisation welche Beträge zugesprochen würden, hatte
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zuvor erläutert.

Beim Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen für den Bereich «Sprache und
Verständigung» sprach sich die WBK-NR erneut für die nationalrätliche Aufstockung
zur Förderung der rätoromanischen Sprache und gegen die ständerätliche Aufstockung
für die Strategie «Austausch und Mobilität» aus, während eine Minderheit Locher
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Benguerel (sp, GR) die zusätzlichen Mittel für Sprachaufenthalte sprechen wollte – auch
in Anbetracht einer angenommenen Motion der WBK-NR (Mo. 20.3918). Der Nationalrat
folgte seiner Kommissionsmehrheit, woraufhin der Ständerat auch diesem Entscheid
beipflichtete. Mit 23 zu 21 Stimmen sprach er sich in Übereinstimmung mit der
Kommissionsmehrheit gegen einen Kompromissvorschlag von Johanna Gapany (fdp, FR)
für eine um die Hälfte reduzierte Aufstockung um CHF 5 Mio. aus. 

Da damit alle Differenzen bereinigt waren, war die Vorlage noch in derselben Session
für die Schlussabstimmungen bereit. Abgestimmt werden musste derweil nur noch
über die vier Bundesgesetzesänderungen, da die bereits genehmigten Finanzbeschlüsse
nicht dem Referendum unterlagen und somit keine Schlussabstimmungen nötig waren. 
Beide Kammern nahmen in der Folge alle vier Gesetzesänderungen deutlich mit
einzelnen Gegenstimmen und Enthaltungen, oder gar einstimmig an. Alle Stimmen
gegen die Vorlagen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. Als einziges Geschäft
der Kulturbotschaft 2021-2024 war somit die Revision des Filmgesetzes noch offen, mit
welcher sich der Ständerat in der Sommersession 2021 als Zweitrat befasste. 11

1) AB NR, 2022, S. 1587 ff.; AB NR, 2022, S. 1930; AB SR, 2022, S. 1050; AB SR, 2022, S. 697 ff.
2) AB NR, 2022, S. 786 ff.; AB NR, 2022, S. 796; AB SR, 2022, S. 311 ff.
3) AB NR, 2021, S. 2463 ff.; AB NR, 2021, S. 2553 ff.; AB NR, 2021, S. 2661 ff.; AB SR, 2021, S. 1239 ff.; AB SR, 2021, S. 1317 ff.; AB
SR, 2021, S. 1415 f.
4) AB SR, 2022, S. 67 ff.
5) AB SR, 2022, S. 315 ff.
6) AB NR, 2022, S. 1014 ff.; AB NR, 2022, S. 1146 ff.; AB NR, 2022, S. 1238 ff.; AB SR, 2022, S. 478 ff.; AB SR, 2022, S. 545 ff.; AB
SR, 2022, S. 572 f.
7) AB NR, 2022, S. 1728 ff.; AB NR, 2022, S. 1735 f.; AB SR, 2022, S. 975 ff.; AB SR, 2022, S. 976 f.; Medienmitteilung FinDel
vom 6.9.22
8) AB SR, 2022, S. 199 ff.
9) AB SR, 2020, S. 1370
10) AB SR, 2020, S. 854 ff.
11) AB NR, 2020, S. 1767 ff.; AB NR, 2020, S. 1960; AB SR, 2020, S. 1022 ff.; AB SR, 2020, S. 1074
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